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Formular zur Planung externer Evaluationen
für Träger mit weniger als fünf Einrichtungen
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Angaben zum Träger
	     
Name des Trägers*
	

	     
Adresse (Strasse und Hausnummer)*
	     
Postleitzahl*

	     
Ansprechpartner/in für externe Evaluation*
	     
Telefon

	     
E-Mail
	     
Website

	Berlin, den    /  /2010


/ Geschäftsführer/in)*
	     





Name (Vorstand / Geschäftsführer/in)

	*Pflichtfelder

	Angaben zum Evaluationsverfahren 
	

	     
Evaluationsverfahren mit dem unsere Kita(s) evaluiert 
werden soll(en) - (falls bereits entschieden)
	 FORMCHECKBOX 
 noch offen 



Wichtig: Tragen Sie bitte für jede Kita einen Wunschtermin (W) und einen Alternativtermin (A) ein. 

	Kita-
Name
	Kita-
Adresse

(Straße und Hausnr.)
	Ansprechpartner/in in der Kita

(Herr/Frau)
	Jahr der externen Evaluation

(W) – für Wunschtermin

(A)  – für Alternativtermin

	
	
	
	2010-2011
	2011-2012
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015

	Muster-Kita
	Berliner Strasse 1
	Frau Mustermann
	---
	W
	 A
	---
	---

	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 


	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 


	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 


	     
	     
	     
	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 

	 FORMDROPDOWN 




Wichtige Hinweise zum Verfahren der externen Evaluation (EE)
Die Arbeitsgruppe zur Qualitätsvereinbarung Tageseinrichtungen (AG QVTAG)
 hat sich am 15.03.2010 auf das folgende Vorgehen bei der Planung und Steuerung der externen Evaluation festgelegt.

Prämissen
1.
Jede Kita in Berlin muss in einem Rhythmus von fünf Jahren durch einen anerkannten Anbieter externer Evaluation evaluiert werden (siehe hierzu QVTAG, Maßnahme 3.3). Das BeKi koordiniert den Gesamtprozess der externen Evaluation.
2.
Das erste Jahr der Durchführung der externen Evaluation beginnt am 1. August 2010 und endet am 31. Juli 2011 (analog zum Kitajahr). 
3.
Vor dem 1. August 2010 durchgeführte externe Evaluationen (sog. Probeevaluationen bzw. Evaluationen nach anerkannten Verfahren) gelten als im ersten Jahr durchgeführt. 
4.
Innerhalb der ersten fünf Jahre (1. August 2010 bis 31. Juli 2015) müssen alle Einrichtungen  erstmals extern evaluiert sein.
5.
Kleine Träger (mit vier oder weniger Einrichtungen) bestimmen selbst den Termin für die externen Evaluationen in ihren Einrichtungen, hierfür nennen sie einen Wunschtermin und einen zweiten Termin als Alternative. Das BeKi wirkt auf eine gleichmäßige Verteilung auf die einzelnen Jahre hin. 
6.
Große Träger (mit fünf und mehr Einrichtungen) sind für die gleichmäßige Verteilung der externen Evaluationen in ihren Einrichtungen innerhalb der ersten fünf Jahre selbst verantwortlich. 


Um einen gleichmäßigen Ablauf des Gesamtprozesses der externen Evaluation in Berlin zu gewährleisten, dürfen große Träger jedoch maximal 25 Prozent ihrer Einrichtungen in einem Jahr evaluieren. 
7.
Alle Träger teilen dem BeKi möglichst bald, spätestens bis 1.Oktober 2010 mit, in welchem Jahr ihre Einrichtungen extern evaluiert werden sollen. 
Zum Verfahren
Alle Termine werden spätestens im November 2010 durch das BeKi bestätigt. Träger, die Termine im ersten Jahr der Durchführung der externen Evaluation (2010/2011) wählen, erhalten eine Bestätigung direkt nach Eingang des Planungsformulars zur EE.
Nach dem 1. Oktober 2010 werden den Trägern, die sich an diesem Verfahren nicht beteiligt haben, vom BeKi verbindliche Termine (Kitajahre) für die externe Evaluation ihrer Einrichtungen schriftlich mitgeteilt.  Die mitgeteilten Termine werden über das Losverfahren bestimmt und gewährleisten, dass sich der Gesamtprozess auf die ersten fünf Jahre gleichmäßig verteilt. Dadurch soll erreicht werden, dass sich für alle Beteiligten (Anbieter EE, Träger, Verbände, das BeKi) keine unnötigen Planungsschwierigkeiten ergeben. Die Zuweisung von Terminen an diese Träger erfolgt bis spätestens Ende 2010. 
Bitte gehen Sie wie folgt vor!





1. Formular ausfüllen 


2. ausgefülltes Formular unter dem Namen Ihres Trägers speichern 


3. versenden des ausgefüllten Formulars an: �HYPERLINK "mailto:hiller@ina-fu.org"�hiller@ina-fu.org�


Vielen Dank!











� Als Jahr der externen Evaluation gilt der Zeitraum zwischen dem 1. August und dem 31. Juli der genannten Jahre (z.B. 1.08.2012 bis 31.07.2013).


� 	In der AG-QVTAG sind vertreten: Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Caritasverband Berlin e.V., Dachverband der Berliner Kinder- und Schülerläden e.V., Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband- Landesverband Berlin e.V., Arbeiterwohlfahrt e.V., Diakonisches Werk Berlin-Brandenburg schlesische Oberlausitz, alle Eigenbetriebe.





………………………………………………………………………………………………………………. 

Berliner Kita-Institut für Qualitätsentwicklung in der INA gGmbH

an der FU Berlin   Erich-Steinfurth Str.-7   10243 Berlin

Tel.: 030/ 25 93 31-20   Fax: 030/ 25 93 31-15   E-mail: kloehn@ina-fu.org


